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Zugangsvoraussetzungen für den Master-Studiengang 

Projektmanagement & Data Analytics 
 

1. Fachliche Zugangsvoraussetzungen  
Absolvent:innen eines Fachhochschul-Bachelorstudienganges oder gleichwertigen 
Studiums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären 
Bildungseinrichtung (vgl. § 4 (4) FHG) haben Zugang zum gegenständlichen 
Masterstudium. Facheinschlägige Studien umfassen:  

 Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studien 

 Geisteswissenschaftliche Studien 

 Rechtswissenschaftliche Studien 

 Ingenieurwissenschaftliche und technische Studien 

 Naturwissenschaftliche Studien 

Für alle Bildungsabschlüsse gilt, dass in folgenden Kernfachbereichen ein 
vorausgesetztes Niveau gegeben ist (Mindestanzahl an ECTS-Punkten mindestens auf 
Bachelorniveau), um die Facheinschlägigkeit nachzuweisen: 

 Projektmanagement: 3 ECTS 

 Statistik: 3 ECTS 

 Betriebswirtschaftslehre: 12 ECTS 

 Informationstechnologien (IT): 3 ECTS 

 Englisch: 4 ECTS  

Alternativ zum Nachweis von 4 ECTS, die im Rahmen von Sprachlehrveranstaltungen 
„Englisch“ auf Hochschulniveau erworben wurden, können die Bewerber:innen 
Englischkenntnisse auf dem Sprachniveau C1 des „Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen“ nachweisen. Native Speaker in Englisch müssen kein 
Sprachzertifikat vorweisen. 

Bewerber:innen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müssen Deutschkenntnisse auf 
Sprachniveau C1 des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ 
belegen. 
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2. Nachweis der Facheinschlägigkeit 
Der Nachweis der für den Zugang erforderlichen Facheinschlägigkeit aus den 
obengenannten Disziplinen kann aus einer positiven Absolvierung von 
Lehrveranstaltungen im Rahmen von posttertiärer beruflicher Weiterbildung (z.B. MBA, 
MSc) nach einer individuellen Prüfung der Gleichwertigkeit erfolgen.  

Der Nachweis der für den Zugang erforderlichen Facheinschlägigkeit kann im unten 
definierten Höchstausmaß je Fachbereich durch eine facheinschlägige berufliche Aus- 
oder Weiterbildung an einer zertifizierten Institution und/oder durch eine zertifizierte 
Aus- oder Weiterbildung (jeweils durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle) bzw. durch 
facheinschlägige Berufstätigkeit erfolgen. Die Erbringung des Nachweises erfolgt durch 
ein mittels Leistungsfeststellung erworbenes Zeugnis/Zertifikat/Diplom oder im Falle 
berufspraktischer Kenntnisse durch andere Nachweise wie z.B. Dienstzeugnis des 
Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin sowie einer Beschreibung der Kompetenzen im 
Rahmen der Erstellung eines Kompetenzportfolios. 

Wenn Sie sich mit informell und non-formal erworbenen Kompetenzen, siehe Punkt 3., 
bewerben möchten, wenden Sie sich bitte an das Recognition Office unter 
recognition@fh-vie.ac.at. 

3. Berücksichtigung informell und non-formal erworbener 
Kompetenzen 

Die Anerkennung von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen obliegt 
grundsätzlich der Studiengangsleitung und ist auf Beantragung des 
Studienplatzbewerbers: der Studienplatzwerberin auf individueller Basis vorzunehmen. 
Eine Doppelanerkennung von Qualifikationen bzw. Kompetenzen beim Zugang ist nicht 
möglich. Eine erneute Anerkennung von Kompetenzen, die bereits beim Zugang zum 
Studiengang berücksichtigt wurden, ist im Studium im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen nicht möglich (keine Doppelanerkennung). 

3.1. Kompetenzen aus beruflicher Aus- und Weiterbildung 
Die erfolgreiche Absolvierung von Aus- und Weiterbildungen an zertifizierten 
österreichischen und ausländischen Bildungseinrichtungen sowie Zertifizierungen an 
einer durch den Studiengang anerkannten Einrichtung können zu einer Anerkennung 
führen.  

Für Projektmanagement kann eine international anerkannte PM-Zertifizierung (mind. 
IPMA Level D, PMI CAPM oder Prince 2 Foundation) bei Vorlage der gültigen 
Zertifizierung unmittelbar anerkannt werden. 
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Die Studiengangsleitung entscheidet über Anerkennungsanträge zu in- oder 
ausländischen Weiterbildungen im Einzelfall. Zur Erbringung des Nachweises ist die 
Vorlage des Antrags auf Berücksichtigung außerhochschulisch erworbener 
Qualifikationen sowie die Vorlage des Zeugnisses/Zertifikates erforderlich.  

Bei Bedarf kann die Studiengangsleitung weitere Nachweise über die absolvierte Aus-
/Weiterbildung einfordern sowie mit einem Fachgespräch verbinden.  

3.2. Kompetenzen aus facheinschlägiger Berufstätigkeit 
Kompetenzen aus facheinschlägiger Berufstätigkeit können im Fachbereich BWL im 
Ausmaß von maximal 4 ECTS und im Fachbereich Projektmanagement im Ausmaß von 
maximal 2 ECTS berücksichtigt werden.  

„Facheinschlägigkeit der Berufstätigkeit“ ist im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre 
dann gegeben, wenn eine mindestens dreijährige Managementtätigkeit mit Budget- und 
Personalverantwortung in einem betriebswirtschaftlichen Bereich nachgewiesen 
werden kann. Funktionale Betriebswirtschaftslehren umfassen unter anderem: 

• Marketing, Beschaffung und Vertrieb  
• Produkt-, Prozess- und Qualitätsmanagement  
• Produktion, Logistik und Transportwirtschaft  
• Internationales und Exportmanagement, Konzernmanagement  
• Controlling & Finance  
• Human Ressource Management  
• Innovations-, Technologie-, Wissensmanagement  
• Unternehmensgründung/Entrepreneurship  
 

Managementtätigkeit umfasst die Verantwortung für bedeutsame funktionale Einheiten, 
Leistungserstellungsprozesse oder Entwicklungsprojekte einer Organisation, welche 
mit einer entsprechenden Budget- und Personalverantwortung sowie Berichtspflicht 
einhergeht. Im Rahmen des zu erstellenden Kompetenzportfolios ist darüber hinaus 
nachzuweisen, dass der:die Studienplatzwerber:in in der Lage ist, grundlegende 
Konzepte des relevanten Feldes zu benennen und zu definieren, Methoden und Tools zu 
beschreiben sowie deren Einsatz den konkreten betrieblichen und strategischen 
Anforderungen zuzuordnen. Die dadurch erworbenen Kompetenzen werden im 
Einzelfall durch die Studiengangsleitung beurteilt. 

„Facheinschlägigkeit der Berufstätigkeit“ im Fach Projektmanagement ist dann 
gegeben, wenn neben dem Nachweis des erfolgreichen Abschlusses einer 
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hochschulischen Lehrveranstaltung auch im Umfang von weniger als 3 ECTS eine 
mindestens dreijährige Projektleitungstätigkeit nachgewiesen werden kann.  

Der:die Studienplatzwerber:in hat einen Nachweis über eine entsprechende 
facheinschlägige Berufstätigkeit zu erbringen. Die dadurch erworbenen Kompetenzen 
sind in einem Kompetenzportfolio darzustellen, mit Nachweisen zu belegen und werden 
im Einzelfall durch die Studiengangsleitung validiert. Die Studiengangsleitung kann bei 
Bedarf weitere Nachweise einfordern (z.B. Arbeitsprobe, Vorträge, Publikationen etc.) 
sowie mit einem Fachgespräch verbinden. 
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